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Dirisamer Rohrbiegetechnik GmbH

1. Geltung:

Sämtliche Rechtsgeschäfte, Lieferungen, sonstige Leistungen und Angebote unseres Unternehmens erfolgen ausschließlich aufgrund dieser Geschäftsbedingungen. 
Der Kunde nimmt ausdrücklich zur Kenntnis, dass wir bereits jetzt Widerspruch gegen sämtliche abweichende Regelungen in einer Bestellung oder in sonstigen 
Geschäftspapieren des Kunden erheben.

Abweichende Bedingungen des Kunden werden von uns nicht anerkannt und gelten nur im Falle unserer schriftlichen Bestätigung, auch wenn wir diesen im Einzelfall  
nicht nochmals ausdrücklich wiedersprechen. Diese Geschäftsbedingungen gelten als Rahmenvereinbarung auch für alle weiteren Rechtsgeschäfte mit dem Kunden.

2. Angebot, Auftrag:

Unsere Angebote sind stets freibleibend. Vertragsabschlüsse kommen erst durch unsere schriftliche Auftragsbestätigung oder eine von uns gesetzte Erfüllungs-
handlung (zB Auslieferung oder Versendung der Ware) zustande. Alle sonstigen, auch später getroffenen Vereinbarungen oder Nebenabreden werden erst durch 
unsere schriftliche Bestätigung wirksam.

Technische Angaben in unseren Unterlagen verstehen sich bloß als Annäherungswerte, sofern sie nicht ausdrücklich als verbindlich zugesichert werden.  
Konstruktions- bzw. produktionsbedingte Änderungen und Abweichungen bleiben in jedem Fall vorbehalten. Bloße Schreib- und Rechenfehler in Angeboten,  
Auftragsbestätigungen oder Rechnungen können von uns jederzeit berichtigt werden.

Sollte unsere Auftragsbestätigung Änderungen gegenüber der Bestellung enthalten, so ist die Auftragsbetätigung Grundlage des Vertrages, sofern der Kunde 
der Auftragsbestätigung nicht binnen drei aufeinander folgenden Werktagen schriftlich widerspricht.

Sämtlich dem Kunden überlassene Werkzeuge und Unterlagen, insbesondere Kostenvoranschläge, Entwürfe, Modelle, technische Berechnungen und dergleichen, 
bleiben unser Eigentum. Der Kunde ist nicht berechtigt, diese Unterlagen Dritten zugänglich zu machen. Kommt es nicht zur Erteilung des Auftrages durch den 
Kunden, sind diese Unterlagen auf Verlangen unverzüglich an uns zurückzustellen.

Im Falle eines Rahmenauftrages, bei welchem der Kunde berechtigt ist, Lieferabrufungen mit bestimmten Lieferterminen vorzunehmen, ist er verpflichtet, die im 
Rahmen des Gesamtauftrages festgesetzte Menge bis zum vereinbarten Endtermin abzunehmen. Wurde kein Endtermin vereinbart, so ist diese Frist mit 24 Monaten 
festgesetzt. Nach Ablauf dieser Frist sind wir berechtigt, den gesamten Lieferauftrag durchzuführen und es tritt somit die Zahlungsverpflichtung des Kunden ein.

Unsere Mitarbeiter sind nicht bevollmächtigt, rechtverbindliche Erklärungen in unserem Namen abzugeben, sofern von uns nicht gegenüber dem Kunden  
offengelegte Spezialvollmachten erteilt wurden.

3. Preise und Zahlungsbedingungen:

Unsere Preise verstehen sich netto ohne Skonto oder sonstigen Nachlass in Euro ab Werk ausschließlich Verpackung, Fracht und Versicherung zzgl. Der jeweils 
gültigen gesetzlichen Umsatzsteuer. Eine Gewährung von Skontoabzügen bedarf der ausdrücklichen Vereinbarung der Vertragsparteien.

Der zwischen den Vertragsparteien vereinbarte Preis ist bindend. Treten jedoch Umstände ein, die uns bei der Preisbildung nicht bekannt sind, so sind wir berechtigt, 
eine angemessene

Preiserhöhung zu begehen, insbesondere, wenn ein höherer Preis durch äußerliche Umstände entsteht, so bei Änderungen von Lohnkosten aufgrund kollek-
tivvertraglicher oder gesetzlicher Regelungen oder innerbetrieblicher Abschlüsse, sowie Änderungen anderer, für die Kalkulation relevanten Kostenstellen oder  
zur Leistungserstellung notwendigen Kosten, wie jene für Materialien, Energie, Transporte, Fremdarbeiten, Finanzierung etc. In diesem Fall sind wir verpflichtet, 
unverzüglich den Kunden zu informieren und den voraussichtlichen neuen Endpreis bekannt zu geben. Dem Kunden steht aus diesem Grund weder ein Rück-
trittsrecht noch die Geltendmachung des Wegfalles der Geschäftsgrundlage zu Kostenvoranschläge werden, soweit schriftlich nicht etwas anderes vereinbart wird,  
ohne Gewährleitung für deren Richtigkeit erstellt. Gilt ebenso bei Rahmenaufträgen!

Unsere Rechnungen – auch Teilrechnungen – sind acht Tage nach Ausstellungsdatum netto spesen- und abzugsfrei insbesondere ohne Skontoabzug, oder sonstige 
Abzüge zur Zahlung fällig. Wechsel oder Schecks werden nur nach gesonderter Vereinbarung angenommen. Es bleibt uns vorbehalten, eingehende Zahlungen  
auf allfällige mehrere Forderungen nach unserem Ermessen zu widmen.

Bei Zahlungsverzug des Kunden sind wir von allen weiteren Leistungs- und Lieferungsverpflichtungen entbunden und dazu berechtigt, noch ausstehende  
Lieferungen oder Leistungen zurückzuhalten oder Vorauszahlungen bzw. Sicherstellungen zu fordern. Weiters ist der Kunde verschuldensunabhängig dazu ver-
pflichtet, Verzugszinsen in der Höhe von 1 % pro Monat zu bezahlen. Der Kunde hat darüber hinaus die uns entstehenden Mahn- und Inkassospesen zu ersetzen. 
Sofern eine Mahnung durch uns erfolgt, verpflichtet sich der Kunde, pro erfolgte Mahnung einen Betrag von € 10,90 zu bezahlen.

Tritt nach Abschluss des Vertrages eine wesentliche Verschlechterung in den Vermögensverhältnissen des Kunden ein oder werden Umstände bekannt, welche die 
Kreditwürdigkeit des Kunden aus unserer Sicht zu mindern geeignet sind, werden sämtliche Forderungen sofort zur Zahlung fällig. Weitere Lieferungen erfolgen in 
diesem Fall nur gegen Vorauszahlung.

Die Zurückhaltung oder die Aufrechnung durch den Kunden aufgrund von Gegenansprüchen welcher Art auch immer, ist ausgeschlossen.

Bei Exportgeschäften ist ausschließlich der Kunde allein dazu verpflichtet, für die Einholung und Aufrechterhaltung der notwendigen Export-, Zoll- und sonstigen 
Bewilligungen und dergleichen auf seine eigenen Kosten zu sorgen. Wir erteilen keine wie immer geartete Gewähr oder Garantie für die Zulässigkeit der Ausfuhr 
der gekauften Waren. Weiters hat der Kunde sämtliche Export- und Zollpapiere und dergleichen im Original an uns zurückzusenden, ansonsten er verpflichtet ist, 
allfällige Mehrwertsteuer zu bezahlen. Darüber hinaus ist bei Auslandslieferungen die Eröffnung eines unwiderruflichen Dokumentenakkreditives bei einer von uns 
zu bestimmenden Bank, benutzbar gegen Vorlage der Verschiffungsdokumente oder Speditionsübernahmebescheinigung, Voraussetzung für unsere Lieferung.

Bei Vornahme von Abzügen welcher Art auch immer (Gutschriften, Belastungen, uws.) sind eventuell vereinbarte Zahlungskonditionen einzuhalten.

4. Liefertermine, Fristen und Lieferverzug

Vereinbarte Liefertermine und Fristen sind verbindlich, und beginnen mit Absendung der Auftragsbestätigung durch uns. Die jeweilige Frist beginnt jedoch nicht 
bevor alle zur Erfüllung unserer Verpflichtungen erforderlichen Technischen oder sonstigen Informationen, Unterlagen, Anzahlungen oder sonstigen Leistungen 
des Kunden von uns als bei uns eingelangt bestätigt wurden. Bei Verzug mit vereinbarten Zahlungen verlängert sich die Lieferfrist entsprechend. Die Lieferfrist  
ist gewahrt, wenn der Liefergegenstand unser Liefergegenstand unser Lager vor Fristablauf verlässt oder von uns bis dahin dem Kunden die Lieferbereitschaft 
mitgeteilt wird.
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Lieferverzögerungen die nicht durch uns verursacht werden, sind dem Kunden unverzüglich bekannt zu geben, berechtigen den Kunden jedoch weder zum  
Rücktritt vom Vertrag noch zur Geltendmachung von Gewährleitungs-, Irrtumsanfechtungs- und Schadenersatzansprüchen. Wir sind berechtigt, Teil- oder  
Vorlieferungen durchzuführen und zu verrechnen.

Die Wahl von Versandart und Versandweg bleiben uns unter Ausschluss jeder Haftung vorbehalten. Es besteht insbesondere keine Verpflichtung, die billigste 
Beförderungsart zu wählen. Die Verpackung – auch von Teil- und/oder Vorlieferungen – erfolgt in handelsüblicher Weise. Darüber hinausgehende Verpackungen 
gehen zu Lasten des Kunden.

Express- und Luftfrachtzuschläge werden gesondert verrechnet. Transportversicherungen werden nur im Auftrag und auf Rechnung des Kunden abgeschlossen.

Betriebsstörungen und Ereignisse höherer Gewalt sowie andere Ereignisse außerhalb unseres Einflussbereiches, insbesondere auch Lieferverzögerungen  
und dergleichen seitens unserer Vorlieferanten, berechtigen uns unter Ausschluss von jedweden Rechtsansprüchen, insbesondere von Gewährleistungs-,  
Irrtumsanfechtungs- und Schadenersatzansprüchen, dazu, entweder die Fristen entsprechend zu verlängern oder wegen des noch nicht erfüllten Teiles vom  
Vertrag zurückzutreten. Dies gilt auch dann, wenn die Ereignisse zu einem Zeitpunkt eintreten, indem wir uns in Verzug befinden.

5. Gefahrenübergang:

Mit der Anzeige der Versandbereitschaft durch uns an den Kunden, spätestens jedoch mit Abgang der Lieferung aus unserem Lager, im Falle direkter Lieferung 
ab Lager unseres Lieferanten, geht die Preis- und Leitungsgefahr auf den Kunden unabhängig einer für die Lieferung allenfalls gesondert vereinbarten Preis-
regelung oder der Vereinbarung „Lieferung frei Haus“ über. Falls die Absendung einer versandbereiten Ware ohne unser Verschulden nicht möglich ist, so sind 
wir berechtigt, die Wer auf Kosten und Gefahr des Kunden nach eigenem Ermessen zu lagern, wodurch die Lieferung als erbracht gilt; hierbei sind wir insbe-
sondere dazu berechtigt, die Lagerung zu marktüblichen Preisen selbst vorzunehmen oder die versandbereite Ware im Namen und auf Rechnung des Kunden 
bei Dritten einzulagern. Unabhängig von jeder Vereinbarung über den Lieferort und die Übernahme allfälliger Transportkosten wird als Erfüllungsort der Sitz 
unseres Unternehmens vereinbart.

6. Gewährleistung, Mängelrüge:

Für unsere Leistungen übernehmen wir nur nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen und nur gegenüber dem Auftraggeber als erstem Abnehmer die Ge-
währ. Die Abtretung von Gewährleitungsansprüchen an Dritte ist ausgeschlossen.

Die Gewährleistungsfrist beträgt 6 Monate und wird durch Verbesserungsversuche weder verlängert noch unterbrochen, sie

gilt auch für die Teillieferungen. Die gelieferte Ware ist unverzüglich auf Fehlerfreiheit zu untersuchen. Mängel sind unverzüglich spätestens jedoch innerhalb 
von 5 Tagen nach Empfang der Ware schriftlich zu rügen (§§ 377 ff HGB). Die Untersuchungspflicht besteht auch dann, wenn Ausfallmuster übersandt worden 
sind. Bei nicht sofort erkennbaren Mängeln gilt das Gleiche innerhalb der vorgenannten Frist nach der Entdeckung des Mangels. Bei nicht form- oder fristge-
rechter Rüge gilt die Ware von Kaufleuten im Sinne des HGB als genehmigt.

Mängelrügen berechtigen nicht zur Zurückbehaltung der Rechnungsbeträge oder Teile derselben.

Abweichungen der bestellten von der gelieferten Ware, wie etwa falsche Maße oder falsche Ware (Aliudlieferung) müssen binnenfünf Tagen ab Lieferung und 
noch vor einer Be- oder Verarbeitung geltend gemacht werden, auch wenn die Ware nicht direkt an den Kunden geliefert wird. Andernfalls gilt die Ware als ge-
nehmigt und kann von uns nicht zurückgenommen oder umgetauscht werden.

Unsere Beratung, gelichgültig in Wort oder Schrift, ist unverbindlich und befreit unsere Kunden nicht von der eigenen Prüfung unserer Produkte auf ihre Eignung 
und für den beabsichtigten Zweck. Bei Nachlieferungen übernehmen wir für die exakte Übereinstimmung mit der Erstlieferung keine Gewähr. Für Änderungen 
von Waren, welche wir nach einem vom Kunden übermittelten Muster und/oder Zeichnungen anfertigen, übernehmen wir nur dann die Gewähr, wenn uns der 
Kunde das die Änderung enthaltende Muster und/oder die einen aktuellen Index aufweisende Zeichnung noch vor Fertigung der bestellten Ware übermittelt 
hat. Die Beweispflicht für die erfolgte Übermittlung obliegt dem Kunden.

Für diejenigen Waren, die wir unsererseits von Zulieferanten bezogen haben, leisten wir lediglich Gewähr im Rahmen der uns gegen den Lieferanten zustehen-
den Gewährleitungsansprüche. Wir leisten bei den von uns gelieferten Produkten lediglich Gewähr dafür, dass sie die im Verkehr für diese Produkte üblicher-
weise vorausgesetzten Eigenschaften aufweisen. Für darüber hinausgehende, wie insbesondere in öffentlichen Äußerungen – wie z.B. Werbung und in den der 
Produkten beigefügten Angaben – enthaltenen Eigenschaften leisten wir nur dann Gewähr, wenn diese Eigenschaften von uns im Zuge der Auftragserteilung 
schriftlich zugesichert worden sind.

Bei Anlageteilen und Ersatzteilen berechtigen nur solche Mängel die Geltendmachung von Gewährleitungsansprüchen, welche die Funktionsfähigkeit und nicht 
bloß das äußere Erscheinungsbild betreffen. Eine allfällige Gewährleistungspflicht bezieht sich ausnahmslos auf die defekten Teile, nicht jedoch auf die für die 
Mängelbehebung benötigten Arbeitszeit und die Fahrtkosten.

Der Kunde hat stehts die Mangelhaftigkeit der gelieferten Ware im Zeitpunkt der Übergabe zu beweisen. Die Gewährleistung erlischt, wenn ohne unsere schrift-
liche Einwilligung der Kunde selbst oder Dritte Änderungen oder Instandsetzungen an der gelieferten Sache vornehmen. Im Falle der Beanstandung ist der 
Kunde verpflichtet, die Ware zunächst anzunehmen, sachgemäß abzuladen und zu lagern.

Es bleibt unserer Wahl überlassen, ob wir die Gewährleistungsansprüche durch Austausch, Verbesserung, Preisminderung oder Wandlung erfüllen.

Bei Weiterverkauf der gelieferten Ware durch den Kunden ist der Regressanspruch nach § 933 b ABGB uns gegenüber ausgeschlossen.

Instruktionen, die in Prospekten, Gebrauchsanweisungen oder sonstigen Produktinformationen gegeben werden, sind, um allfällige Schäden zu vermeiden, 
vom Kunden strikt zu befolgen. Von einer über die definierten Anwendungsbereiche hinausgehenden Anwendung wird ausdrücklich gewarnt. Uns trifft keinerlei 
Prüf- und/oder Warnpflicht bezüglich der vom Kunden beigestellten Materialien und Daten. Insbesondere wird bei beigestellten Datenträgern die Richtigkeit der 
gespeicherten Daten von uns nicht überprüft. Wir übernehmen keine wie auch immer geartete Haftung für direkte und indirekte Schäden, welche durch Fehler 
solcher Daten und Materialien verursacht werden.

7. Schadenersatz

Für unsere Kunden im Rahmen der Geschäftsabwicklung zugefügte Schäden haften wir nur bei eigenem groben Verschulden oder groben Verschulden der für 
uns tätigen Erfüllungsgehilfen, ausgenommen Personenschäden, für welche wir bereits bei leichter Fahrlässigkeit haften. Das Vorliegen grober Fahrlässigkeit 
hat der Kunde zu beweisen. Der Ersatz von Folgeschäden, reinen Vermögensschäden, entgangenem Gewinn und schaden aus Ansprüchen Dritter ist ausge-
schlossen. Im Übrigen ins unsere Haftung mit der Höhe der Rechnung für den Liefergegenstand limitiert.
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8. Produkthaftung

Insbesondere im Hinblick auf die, auch vom Kunden durchzuführende Eingangskontrolle der von uns gelieferten Gegenstände, wird ein Rückgriff des Kunden 
uns gegenüber aus den Bestimmungen der Produkthaftung oder ähnlicher ausländischer Bestimmungen ausgeschlossen und verpflichtet sich der Kunde auch 
seinerseits die Produkthaftung gegenüber einem weiteren Unternehmen auszuschließen.

Für den Fall, dass wir von einen Konsumenten nach den Bestimmungen der Produkthaftung in Anspruch genommen werden, verpflichtet sich der Kunde einem 
solchem Verfahren – ob gerichtlich oder außergerichtlich – beizutreten und uns vollkommen schad- und klaglos zu halten.

9. Eigentumsvorbehalt

Wir behalten uns das Eigentum an sämtlichen von uns gelieferten Waren bis zur restlosen Bezahlung vor, hierbei gelten alle Lieferungen als ein zusammenhän-
gendes Liefergeschäft; bei laufender Rechnung gilt das vorbehaltene Eigentum als Sicherung für die Saldoforderung des Kunden.

Von einer Pfändung oder anderen Beeinträchtigung des Eigentums durch Dritte muss uns der Kunde unverzüglich benachrichtigen. Der Kunde ist verpflichtet, 
die Kosten und Maßnahmen zur Beseitigung des Eingriffes, insbesondere die Kosten von Interventionsprozessen und dergleichen, zu tragen.

Der Eigentumsvorbehalt erstreckt sich auch auf die durch Verarbeitung entstehenden Erzeugnisse. Bei Verarbeitung, Verbindung oder Vermischung unserer 
Ware mit anderen Materialien erwerben wir Miteigentum an den dadurch entstandenen Erzeugnissen nach Maßgabe der Wertschöpfungsanteile.

Veräußert der Kunde die gelieferte Ware bestimmungsgemäß weiter, tritt er hiermit schon jetzt – gegebenenfalls in Höhe unseres Miteigentumsanteiles – die 
aus der Veräußerung entstehenden Forderungen gegen seiner Abnehmer mit allen Nabenrechten an uns bis zur völligen Tilgung aller Forderungen ab.

Der Kunde ist verpflichtet, uns unverzüglich Name und Anschrift

seiner Abnehmer, den Bestand und die Höhe der aus dem Weiterverkauf resultierenden Forderungen bekannt zu geben, sowie seinem jeweiligen Abnehmer 
die Forderungsabtretung nachweislich mitzuteilen. Weiters ist der Kunde verpflichtet, in seinen Geschäftsbüchern die Abtretung dieser Forderung an uns in 
geeigneter Weise ersichtlich zu machen. Wir sind jederzeit berechtigt, den Abnehmer des Kunden von der Zession zu verständigen.

Alle durch Barverkäufe von Waren, an denen uns Eigentumsrechte zustehen, in Empfang genommene Beträge übereignet der Käufer bereits jetzt bis zur Höhe 
der bei uns bis zu diesem Zeitpunkt aus der Lieferung dieser Ware gegen ihn zustehenden Forderung an uns; und wir weisen den Kunden bereits jetzt an, diese 
Beträge gesondert zu verwahren und für uns innezuhaben.

Kommt der Kunde seinen Verpflichtungen nicht nach oder stellt er seine Zahlungen ein, so wird die gesamte Restschuld sofort fällig, auch soweit Wechsel mit 
späterer Fälligkeit laufen. Wir sind in diesem Falle berechtigt, sofort die Herausgabe des Kaufgegenstandes unter Ausschluss jeglichen Zurückbehaltungsrechtes 
zu verlangen. Nach Rücknahme des Kaufgegenstandes steht es in unserem Ermessen, entweder den Kaufgegenstand zu veräußern und den erzielten Erlös ab-
züglich 20 % Wiederverkaufsspesen dem Kunden auf seine noch bestehenden Verpflichtungen gutzuschreiben oder den Kaufgegenstand zum Rechnungspreis 
unter Abzug allfälliger Wertminderungen zurückzunehmen und dem Kunden für die Zeit seines Besitzes für die angelieferten Produkte eine Miete zum üblichen 
Mietpreis zu berechnen.

10. Vertragsrücktritt

Bei Annahmeverzug oder anderen wichtigen Gründen, wie insbesonders Konkurs des Kunden oder Konkursabweisung mangels Vermögens, sowie bei Zah-
lungsverzug des Kunden sind wir unbeschadet sonstiger wie immer gearteter Ansprüche Schadenersatzansprüche zum sofortigen Rücktritt vom Vertrag oder 
Teilen desselben ohne Nachfristsetzung berechtigt. Der Rücktritt wird durch unsere einseitige Erklärung rechtswirksam.

11. Allgemeine Bedingungen

Erfüllungsort für sämtliche Vertragspflichten der Vertragspartner ist der Ort unseres Hauptsitzes in Weibern/Austria, dies unabhängig von jeder Vereinbarung 
über den Lieferort und die Übernahme allfälliger Transportkosten oder den Zahlungsort.

Diese Vereinbarung unterliegt ausschließlich österreichischem materiellem Recht. Die Kollisionsnormen des Internationalen Privatrechts und das UN-Kaufrecht 
(CISG) werden hiermit ausdrücklich ausgeschlossen.

Gerichtsstand für alle Rechtsstreitigkeiten, die sich aus dem vorliegenden Vertragsverhältnis ergeben oder mit diesem in Zusammenhang stehen, ist für unse-
ren Kunden ausschließlich das sachlich und örtlich für Weibern/Austria zuständige Gericht. Wir sind jedoch berechtigt, nach unserer Wahl den Kunden auch an 
jedem anderen Gericht zu klagen, das nach nationalem oder internationalem Recht zuständig sein kann.

Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen unserer Geschäftsbedingungen lässt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen dieser Geschäftsbedingung 
unberührt. Die Vertragspartner sind verpflichtet, eine neue Bestimmung zu vereinbaren, die dem Zweck der unwirksamen Bestimmung am nächsten kommt.
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